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Preisverordnung Nr. 245 
Verordnung über die Preisbildung für Kraftfahrzeugreparaturen.

Vom 4. Juni 1952

§ l
(1) Die Preise für Kraftfahrzeugreparaturen, die 

von Industriebetrieben durchgeführt werden, sind 
nach Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung 
zu bilden.

(2) Kraf tf ahrzeugr ep ar atur en im Sinne dieser Ver- 
ordnung sind alle Reparaturarbeiten an Lastkraft
wagen, Omnibussen, Kfz-Anhängern, Personen
kraftwagen, Motorrädern, Zugmaschinen, Acker
schleppern und deren Aggregate, soweit es sich nicht 
um Arbeiten der in Abs. 3 bezeichneten Art handelt.

(3) Zylinderbohr- und -schleifarbeiten, Kurbel
weilenschleifarbeiten sowie Lagerbearbeitungen und 
Vulkanisierarbeiten sind nach den für diese Arbei
ten geltenden Preisbestimmungen abzurechnen.

§ 2
(1) Für ständig wiederkehrende gleichartige Re

paraturleistungen gelten die in der Anlage zu die
ser Preisverordnung auf gezeichneten Regelleistungs
preise ausschl. Material.

(2) Die in der Anlage aufgeführten Regelleistungs
preise gelten für die Ortsklasse 1, für Ortsklasse 2 
ist ein Abschlag von 5°/o, für Ortsklasse 3 ein Ab
schlag von 10°/o vorzunehmen.

(3) Für die Einstufung eines Betriebes in eine 
Ortsklasse ist die Ortsklasseneinteilung des für den 
Betrieb gültigen Tarifvertrages oder diejenige Orts
klasse, die den im jeweiligen Betriebskollektivver
trag vereinbarten Löhnen zugrunde liegt, maß
gebend.

(4) Die Regelleistungspreise gemäß Absätzen 1 
bis 3 sind Höchstpreise. Die Betriebe sind berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, diese Preise zu unter
schreiten.

§ 3
Für Leistungen, die nicht unter die in der Anlage 

auf gef ührten Regelleistungspreise fallen, ist der Preis 
auf Grund eigenverantwortlicher Kalkulation ent
sprechend den zu dieser Verordnung erlassenen 
Durchführungsbestimmungen zu bilden.

§ 4
Für Überstunden, Nachtarbeit sowie Sonn- und 

Feiertagsarbeit, die mit dem Auftraggeber vorher 
zu vereinbaren sind, dürfen die tariflich festgelegten 
Zuschläge zuzüglich eines Aufschlages für lohn- und 
umsatzgebundene Gemeinkosten von 15°/o berech
net werden.

§ 5
(1) Eine Liste der in der Anlage aufgeführten 

Regelleistungspreise ist an einer dem Kunden deut
lich sichtbaren Stelle zur Einsichtnahme im Betrieb 
auszulegen.

(2) Die für die Regelleistungspreise aufgewendete 
Arbeitszeit ist gesondert festzuhalten und vom Be
trieb als Arbeitszeitnachweis aufzubewahren.

(3) Für alle anderen Leistungen, die nicht Regel
leistungen darstellen, ist den Vorschriften der Ver
ordnung vom 6. Oktober 1951 über die Verpflichtung 
zum Nachweis der Preisberechnung (GBl. S. 909) in 
der Weise nachzukommen, daß das Zustandekommen 
der berechneten Preise gemäß dem vom Ministe
rium der Finanzen aufgestellten Kalkulationsschema 
nachzuweisen ist.

(4) Unbeschadet der Preisnachweispflicht sind die 
Betriebe verpflichtet, allen Auftraggebern ordnungs
gemäß Rechnung zu erteilen.

§ 6
Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat späte

stens 15 Tage nach Rechnungserteilung ohne Abzug 
zu erfolgen. In Zweifelsfällen gilt als Rechnungs
datum das Datum des Postaufgabestempels. Bei ver
späteter Zahlung ist der Auftragnehmer berechtigt, 
vom Auftraggeber ohne vorherige Mahnung Zinsen 
von 0,05% je Versäumnistag zu berechnen. Ist die 
Person des Auftraggebers dem Auftragnehmer un
bekannt oder bestehen bezüglich der Zahlungsfähig
keit des Auftraggebers Zweifel, kann der Auftrag
nehmer die Bezahlung der Rechnung bei Übergabe 
des Fahrzeuges fordern.


